
 

 

 

 

UNIQA Versicherungen AG 
11. ordentliche Hauptversammlung vom 31.5.2010 

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 

 

 

1. Tagesordnungspunkt 1. 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 
von UNIQA Versicherungen AG zum 31.12.2009, des Lageberichts und des 
Konzernlageberichts des Vorstands, des Corporate Governance Berichts des 
Vorstands sowie des Vorschlags des Vorstands für die Gewinnverwendung 
mit dem Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG je für das Geschäftsjahr 
2009. 

Keine Beschlussfassung und kein Antrag zu diesem Tagesordnungspunkt. 

2. Tagesordnungspunkt 2. 

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesell-
schaft zum 31.12.2009 ausgewiesenen Bilanzgewinns. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen gemäß § 108 Abs 1 
AktG vor, dass die Hauptversammlung folgenden Beschluss fasse: 

„Aus dem im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2009 ausgewiesenen Bi-
lanzgewinn in Höhe von EUR 57,257.946,36 wird eine Dividende von 40 Cent auf 
jede der dividendenberechtigten Stückaktien (142.985.217 zum 31.12.2009 ausge-
gebenen Stückaktien abzüglich am Tag der Beschlussfassung gehaltene eigene Ak-
tien) ausgeschüttet, und der verbleibende Restbetrag auf neue Rechnung vorgetra-
gen.“ 

3. Tagesordnungspunkt 3. 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und der 
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen gemäß § 108 Abs 1 
AktG vor, dass die Hauptversammlung folgenden Beschluss fasse: 

„Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft und den Mitgliedern des Aufsichts-
rats der Gesellschaft (je im Geschäftsjahr 2009) wird für das Geschäftsjahr 2009 in 
getrennten Abstimmungen die Entlastung erteilt.“ 
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4. Tagesordnungspunkt 4. 

Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Auf-
sichtsrats. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen gemäß § 108 Abs 1 
AktG vor, dass die Hauptversammlung folgenden Beschluss fasse: 

„Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2009 mit 
EUR 323.000,-- insgesamt festgelegt, wobei die Aufteilung auf die einzelnen Mitglie-
der des Aufsichtsrats der Beschlussfassung des Aufsichtsrats vorbehalten wird, und 
die Taggelder für Mitglieder des Aufsichtsrats mit EUR 255,-- je Sitzung und je teil-
nehmendem Mitglied des Aufsichtsrats.“ 

5. Tagesordnungspunkt 5. 

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Ge-
schäftsjahr 2011. 

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat dem Gesamtaufsichtsrat vorgeschla-
gen, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzerabschlusses je zum 
31.12.2011 zu wählen. Die in § 270 UGB und in Regel 78 des Corporate Governan-
ce Kodex angeführten Informationen hat der vorgeschlagene Abschlussprüfer erteilt, 
nämlich eine Bestätigung über die Befugnis zur Prüfung einer Aktiengesellschaft und 
das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen, eine nach Leistungskategorien geglie-
derte Aufstellung über die für das vorangegangene Geschäftsjahr von der Gesell-
schaft erhaltenen Gesamteinnahmen, seine Einbeziehung in ein gesetzliches Quali-
tätssicherungssystem sowie die Mitteilung, dass keine Umstände vorliegen, die die 
Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, sowie über die getroffenen 
Schutzmaßnahmen, um eine unabhängige Prüfung sicherzustellen. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlägt aufgrund des Vorschlags auch des Prü-
fungsausschusses des Aufsichtsrats gemäß § 108 Abs 1 AktG vor, dass die Haupt-
versammlung folgenden Beschluss fasse: 

„KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft wird 
zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzerabschlusses je zum 
31.12.2011 gewählt.“ 

6. Tagesordnungspunkt 6. 

Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats. 

Herr Generaldirektor Mag. Markus Mair legt sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats 
der Gesellschaft und somit auch seine Funktion als 4. Vorsitzender-Stellvertreter mit 
Wirkung der Beendigung der 11. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft 
zurück. Der Aufsichtsrat besteht gegenwärtig aus zehn von der Hauptversammlung 
gewählten Mitgliedern und soll weiter aus zehn von der Hauptversammlung gewähl-
ten Mitgliedern bestehen. Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Generaldirektor 
Mag. Mair ist ein Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen, um die Zahl von zehn von der 
Hauptversammlung gewählten Mitgliedern wieder zu erreichen. Der Aufsichtsrat 
schlägt vor, Herrn Generaldirektor Mag.Dr. Günther Reibersdorfer zum Mitglied des 
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Aufsichtsrats zu wählen, und zwar mit Wirkung ab Beendigung der 11. ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft für eine Funktionsperiode bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung, die zur Beschlussfassung über die Entlastung für das Ge-
schäftsjahr 2010  stattfindet. Der Wahlvorschlag beruht auf einer Empfehlung des 
Aufsichtsrats. Die Empfehlung wurde auf Grundlage der Anforderungen des Corpo-
rate Governance Kodex abgegeben. Die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG (fachli-
che Qualifikation, berufliche oder vergleichbare Funktionen sowie dass keine Um-
stände vorliegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten) von 
Herrn Generaldirektor Mag.Dr. Günther Reibersdorfer ist angeschlossen und auf der 
Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Darüber hinaus hat Herr Generaldirektor 
Mag.Dr. Günther Reibersdorfer die Kenntnis der Regelungen der Emittenten-
Compliance-Verordnung und der internen Compliance-Richtlinie von UNIQA bestä-
tigt und erklärt, den von der Gesellschaft anerkannten Grundsätzen des Corporate 
Governance Kodex entsprechen zu wollen. Im Sinn der vom Aufsichtsrat festgeleg-
ten und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Kriterien der Unab-
hängigkeit hat Herr Generaldirektor Mag.Dr. Günther Reibersdorfer erklärt, unab-
hängig zu sein. 

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl in nachstehender Weise an den Wahlvor-
schlag gebunden. Vorschläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds samt der Erklä-
rung gemäß § 87 Abs 2 AktG für jede vorgeschlagene Person müssen spätestens 
am fünften Werktag vor der Hauptversammlung, dh spätestens am 21.5.2010, auf 
der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, widrigenfalls die 
betreffende(n) Person(en) nicht in die Abstimmung einbezogen werden darf (dürfen). 
Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG, welche der 
Gesellschaft in Textform spätestens am 19.5.2010 zugehen müssten; hinsichtlich 
der Einzelheiten und Voraussetzungen für die Berücksichtigung von derartigen 
Wahlvorschlägen wird auf die Einladung zur 11. ordentlichen Hauptversammlung 
(Hinweis auf die Rechte der Aktionäre (§ 106 Z 5 AktG)) und auf die Unterlage Wei-
tergehende Informationen zu den Aktionärsrechten gemäß §§ 109, 110 und 118 
AktG/Beschlussvorschläge von Aktionären (§ 110 AktG) verwiesen. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlägt gemäß § 108 Abs 1 und Abs 2 AktG vor, 
dass die Hauptversammlung folgenden Beschluss fasse: 

„Herrn Generaldirektor Mag.Dr. Günther Reibersdorfer wird zum Mitglied des Auf-
sichtsrats gewählt, und zwar mit Wirkung ab Beendigung der 11. ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft für eine Funktionsperiode bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung, die zur Beschlussfassung über die Entlastung für das Ge-
schäftsjahr 2010 stattfindet.“ 

7. Tagesordnungspunkt 7. 

Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands, bis 
einschließlich 30.6.2015 

(a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt 
höchstens EUR 71,492.608,00 (Euro einundsiebzig Millionen vierhun-
dertzweiundneunzigtausendsechshundertacht) durch Ausgabe von bis 
zu 71,492.608 (einundsiebzig Millionen vierhundertzweiundneunzigtau-
sendsechshundertacht) auf Inhaber oder auf Namen lautenden Stückak-
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tien mit Stimmrecht gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen ein-
mal oder mehrmals zu erhöhen, 

(b) hiebei mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionä-
re gegebenenfalls auszuschließen, wenn das Grundkapital 

(b.a.) zum Zweck der Durchführung eines Programms für Mitarbeiterbeteili-
gung einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und leitenden An-
gestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und leitende 
Angestellte oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich 
von Mitgliedern des Vorstands und leitenden Angestellten oder aus-
schließlich für Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte je-
weils der Gesellschaft und von mit ihr verbundenen Unternehmen oder 

(b.b.) gegen Sacheinlagen insbesondere von Unternehmen, Betrieben, Teilbe-
trieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder 
Ausland oder 

(b.c.) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder 

(b.d.) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 

erhöht wird, sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Art der neu auszu-
gebenden Aktien (auf Inhaber oder auf Namen lautend), den Ausgabebetrag 
sowie die sonstigen Ausgabebedingungen festzusetzen (genehmigtes Kapital) 
sowie Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft in 
§ 4 Abs 3 gemäß dem Beschluss über das genehmigte Kapital. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen im Hinblick auf die am 
30.6.2010 auslaufende Ermächtigung betreffend das genehmigte Kapital und unter 
Hinweis auf den auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Bericht des 
Vorstands gemäß § 170 Abs 2 AktG iVm § 153 Abs 4 AktG über die Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts beim genehmigten Kapital sowie gemäß § 65 
Abs 1b iVm § 153 Abs 4 AktG über die Ermächtigung, erworbene eigene Aktien auf 
eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot zu veräußern, 
gemäß § 108 Abs 1 AktG vor, dass die Hauptversammlung folgenden Beschluss fas-
se: 

„Der Vorstand wird ermächtigt, bis einschließlich 30.6.2015 

(a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt höchstens 
EUR 71,492.608,00 (Euro einundsiebzig Millionen vierhundertzweiundneun-
zigtausendsechshundertacht) durch Ausgabe von bis zu 71,492.608 (ein-
undsiebzig Millionen vierhundertzweiundneunzigtausendsechshundertacht) 
auf Inhaber oder auf Namen lautenden Stückaktien mit Stimmrecht gegen 
Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, 

(b) hiebei mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ge-
gebenenfalls auszuschließen, wenn das Grundkapital 

(b.a.) zum Zweck der Durchführung eines Programms für Mitarbeiterbeteiligung 
einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und leitenden Angestellten oder 
ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte oder ei-
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nes Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des 
Vorstands und leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des 
Vorstands und leitende Angestellte jeweils der Gesellschaft und von mit ihr 
verbundenen Unternehmen oder 

(b.b.) gegen Sacheinlagen insbesondere von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrie-
ben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Aus-
land oder 

(b.c.) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder 

(b.d.) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 

erhöht wird, sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Art der neu auszugebenden 
Aktien (auf Inhaber oder auf Namen lautend), den Ausgabebetrag sowie die sonsti-
gen Ausgabebedingungen festzusetzen (genehmigtes Kapital). 

Die Satzung möge dementsprechend in § 4 Abs 3 dahingehend geändert werden, 
dass diese Bestimmung lautet wie folgt: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, bis einschließlich 30.6.2015 

(a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt höchstens 
EUR 71,492.608,00 (Euro einundsiebzig Millionen vierhundertzweiundneun-
zigtausendsechshundertacht) durch Ausgabe von bis zu 71,492.608 (ein-
undsiebzig Millionen vierhundertzweiundneunzigtausendsechshundertacht) 
auf Inhaber oder auf Namen lautenden Stückaktien mit Stimmrecht gegen 
Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, 

(b) hiebei mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ge-
gebenenfalls auszuschließen, wenn das Grundkapital 

(b.a.) zum Zweck der Durchführung eines Programms für Mitarbeiterbeteiligung 
einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und leitenden Angestellten oder 
ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte oder ei-
nes Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des 
Vorstands und leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des 
Vorstands und leitende Angestellte jeweils der Gesellschaft und von mit ihr 
verbundenen Unternehmen oder 

(b.b.) gegen Sacheinlagen insbesondere von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrie-
ben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Aus-
land oder 

(b.c.) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder 

(b.d.) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 

erhöht wird, sowie 

(c) mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Art der neu auszugebenden Aktien 
(auf Inhaber oder auf Namen lautend), den Ausgabebetrag sowie die sonsti-
gen Ausgabebedingungen festzusetzen (genehmigtes Kapital). 
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Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung der Gesellschaft, die sich durch 
die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.““ 

8. Tagesordnungspunkt 8. 

Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 und 
Absatz 1a und Absatz 1b AktG zu erwerben, wobei die Gesellschaft – zusam-
men mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat 
und noch besitzt – höchstens 14,298.521 auf Inhaber lautende, nennwertlose 
Stückaktien der Gesellschaft erwerben darf, die Ermächtigung von einschließ-
lich 19.11.2010 bis einschließlich 18.5.2013, also für 30 Monate, gilt und eigene 
Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert von mindestens 
EUR 8,-- (Euro acht) und höchstens EUR 25,-- (Euro fünfundzwanzig) je Stück-
aktie erworben werden dürfen und das jeweilige Rückkaufprogramm (ein-
schließlich von dessen Dauer) gemäß der aufgrund von § 82 Absatz 9 BörseG 
ergangenen Veröffentlichungsverordnung (BGBl II 2002/112 idgF) zu veröffent-
lichen ist. Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien umfasst auch den Er-
werb von Aktien der Gesellschaft durch Tochterunternehmen der Gesellschaft 
(§ 66 AktG). Die gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 und Absatz 1a und Absatz 1b 
AktG erworbenen eigenen Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot veräu-
ßert werden, nämlich (i) zum Zweck der Durchführung eines Programms für 
Mitarbeiterbeteiligung einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und lei-
tenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und lei-
tende Angestellte oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich 
von Mitgliedern des Vorstands und leitenden Angestellten oder ausschließlich 
für Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte jeweils der Gesellschaft 
und von mit ihr verbundenen Unternehmen oder (ii) als Gegenleistung beim 
Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder 
mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder (iii) zur Bedienung einer 
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder (iv) zum Ausgleich von Spitzenbeträ-
gen. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen im Hinblick auf die am 
18.11.2010 auslaufende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und unter Hin-
weis auf den auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Bericht des Vor-
stands gemäß § 170 Abs 2 AktG iVm § 153 Abs 4 AktG über die Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts beim genehmigten Kapital sowie gemäß § 65 Abs 1b 
iVm § 153 Abs 4 AktG über die Ermächtigung, erworbene eigene Aktien auf eine an-
dere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot zu veräußern, gemäß 
§ 108 Abs 1 AktG vor, dass die Hauptversammlung folgenden Beschluss fasse: 

„Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien ge-
mäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 und Absatz 1a und Absatz 1b AktG zu erwerben, wobei 
die Gesellschaft – zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft 
bereits erworben hat und noch besitzt – höchstens 14,298.521 auf Inhaber lautende, 
nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft erwerben darf, die Ermächtigung von 
einschließlich 19.11.2010 bis einschließlich 18.5.2013, also für 30 Monate, gilt und 
eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert von mindestens 
EUR 8,-- (Euro acht) und höchstens EUR 25,-- (Euro fünfundzwanzig) je Stückaktie 
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erworben werden dürfen und das jeweilige Rückkaufprogramm (einschließlich von 
dessen Dauer) gemäß der aufgrund von § 82 Absatz 9 BörseG ergangenen Veröf-
fentlichungsverordnung (BGBl II 2002/112 idgF) zu veröffentlichen ist. Die Ermächti-
gung zum Erwerb eigener Aktien umfasst auch den Erwerb von Aktien der Gesell-
schaft durch Tochterunternehmen der Gesellschaft (§ 66 AktG). Die gemäß § 65 Ab-
satz 1 Ziffer 8 und Absatz 1a und Absatz 1b AktG erworbenen eigenen Aktien kön-
nen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf andere Weise als über die Börse oder 
durch öffentliches Angebot veräußert werden, nämlich (i) zum Zweck der Durchfüh-
rung eines Programms für Mitarbeiterbeteiligung einschließlich von Mitgliedern des 
Vorstands und leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vor-
stands und leitende Angestellte oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter ein-
schließlich von Mitgliedern des Vorstands und leitenden Angestellten oder aus-
schließlich für Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte jeweils der Gesell-
schaft und von mit ihr verbundenen Unternehmen oder (ii) als Gegenleistung beim 
Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder meh-
reren Gesellschaften im In- oder Ausland oder (iii) zur Bedienung einer Mehrzutei-
lungsoption (Greenshoe) oder (iv) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen.“ 

9. Tagesordnungspunkt 9. 

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an die ge-
änderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere an das Aktienrechts-
Änderungsgesetz 2009, sowie zur Anpassung an die aktuellen Verhältnisse in 
§ 2 Abs 2 lit f, § 3, § 4 Abs 2, § 7 Abs 7 und Abs 16, § 8 Abs 4 (neu eingefügte 
Bestimmung), Abs 5 (bisher Abs 4), Abs 6 und Abs 7 (bisher Abs 5 und Abs 6), 
Entfall von bisher § 8 Abs 7 und Abs 8 sowie Änderung der Nummerierung in 
§ 8 Abs 8 (bisher Abs 9), Abs 9 (bisher Abs 10) und Abs 10 (bisher Abs 11) so-
wie in § 9 Abs 2 und § 10 Abs 1. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen gemäß § 108 Abs 1 
AktG vor, dass die Hauptversammlung die Satzung der Gesellschaft zur Anpassung 
an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere an das Aktienrechts-
Änderungsgesetz 2009, sowie zur Anpassung an die aktuellen Verhältnisse ändere 
und folgenden Beschluss fasse: 

„Die Satzung der Gesellschaft wird in § 2 Abs 2 lit f, § 3, § 4 Abs 2, § 7 Abs 7 und 
Abs 16, § 8 Abs 4 (neu eingefügte Bestimmung), Abs 5 (bisher Abs 4), Abs 6 und 
Abs 7 (bisher Abs 5 und Abs 6), Entfall von bisher § 8 Abs 7 und Abs 8 sowie Ände-
rung der Nummerierung in § 8 Abs 8 (bisher Abs 9), Abs 9 (bisher Abs 10) und 
Abs 10 (bisher Abs 11) sowie in § 9 Abs 2 und § 10 Abs 1 gemäß Anlage ./1, in wel-
cher die Änderungen der Satzung im Vergleich zur bisher geltenden Fassung er-
sichtlich gemacht sind, geändert.“ 

 

 

2 Anlagen 
./1 Erklärung Mag.Dr. Günther Reibersdorfer gemäß § 87 Abs 2 AktG 
./2 Satzungsgegenüberstellung 

 

Seite 7 


